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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der revolvers productions GmbH 
revolvers creative ist eine Marke von revolvers productions GmbH  
 
Stand: Dezember 2022 
 
1. Geltung 
 
1.1 Die REVOLVERS PRODUCTIONS GMBH (im Folgenden 
„Agentur“) erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der 
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie 
Bezug genommen wird. 

1.2 Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende 
Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von 
der Agentur schriftlich bestätigt werden. 

1.3 Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst 
bei Kenntnis, nicht akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall 
ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. Eines 
besonderen Widerspruchs gegen AGB des Kunden durch die 
Agentur bedarf es nicht. 

1.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die 
Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck 
am nächsten kommt, zu ersetzen. 

1.5 Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich. 
 
2. Vertragsabschluss 
 
2.1 Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot der 
Agentur bzw der Auftrag des Kunden, in dem der 
Leistungsumfang und die Vergütung festgehalten sind.  
 
2.2 Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch die 
Agentur zustande, die vorab den Kunden auch zur Anbotslegung 
einladen kann. Die Annahme hat in Textform (zB durch 
Auftragsbestätigung) zu erfolgen, es sei denn, dass die Agentur 
zweifelsfrei zu erkennen gibt (zB durch Tätigwerden aufgrund des 
Auftrages), dass sie den Auftrag annimmt. 
 
3. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und 
Mitwirkungspflichten des Kunden 
 
3.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus 
der Leistungsbeschreibung im Agenturvertrag oder einer 
allfälligen Auftragsbestätigung durch die Agentur, sowie dem 
allfälligen Briefingprotokoll. Nachträgliche Änderungen des 
Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die 
Agentur. Innerhalb des vom Kunden vorgegeben Rahmens 
besteht bei der Erfüllung des Auftrages Gestaltungsfreiheit der 
Agentur. 
 
3.2 Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Vorentwürfe, 
Skizzen, Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen, Kopien, 
Farbabdrucke und elektronische Dateien) sind vom Kunden zu 
überprüfen und binnen drei Werktagen ab Eingang beim Kunden 
freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom 
Kunden genehmigt. 
 
3.3 Der Kunde wird der Agentur zeitgerecht und vollständig alle 
Informationen und Unterlagen zugänglich machen, die für die 
Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird sie von allen 
Umständen informieren, die für die Durchführung des Auftrages 
von Bedeutung sind, auch wenn diese erst während der 
Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der Kunde trägt den 
Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner 
unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten 
Angaben von der Agentur wiederholt werden müssen oder 
verzögert werden. 
 
3.4 Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des 
Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc) 
auf allfällige Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte 
Dritter zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen einer Verletzung 

derartiger Rechte. Wird die Agentur wegen einer solchen 
Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde die 
Agentur schad- und klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu 
ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen. 
 
4. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter 
 
4.1 Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung 
selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von 
vertragsgegenständlichen Leistungen sachkundiger Dritter als 
Erfüllungsgehilfen zu bedienen und/oder derartige Leistungen zu 
substituieren („Fremdleistung“). 

4.2 Die Beauftragung von Dritten im Rahmen einer Fremdleistung 
erfolgt entweder im eigenen Namen oder im Namen des Kunden, 
in jedem Fall aber auf Rechnung des Kunden. Die Agentur wird 
diesen Dritten sorgfältig auswählen und darauf achten, dass 
dieser über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügt. 

4.3 In Verpflichtungen gegenüber Dritten, die über die 
Vertragslaufzeit hinausgehen, hat der Kunde einzutreten. Das gilt 
ausdrücklich auch im Falle einer Kündigung des Agentur-
vertrages aus wichtigem Grund. 

5. Termine 
 
5.1 Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten, sofern nicht 
ausdrücklich als verbindlich vereinbart, nur als annähernd und 
unverbindlich. Verbindliche Terminabsprachen sind schriftlich 
festzuhalten bzw von der Agentur schriftlich zu bestätigen.  

5.2 Befindet sich die Agentur in Verzug, so kann der Kunde vom 
Vertrag nur zurücktreten, nachdem er der Agentur schriftlich eine 
Nachfrist von zumindest 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos 
verstrichen ist. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines 
Mahnschreibens an die Agentur. Schadenersatzansprüche des 
Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind ausgeschlossen, 
ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 
 
5.3 Verzögert sich die Lieferung/Leistung der Agentur aus 
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, wie zB Verzögerungen bei 
Auftragnehmern der Agentur, Ereignisse höherer Gewalt und 
andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht 
abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungsverpflichtungen für 
die Dauer und im Umfang des Hindernisses und verlängern sich 
die Fristen entsprechend. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit 
seinen zur Durchführung des Auftrags notwendigen 
Verpflichtungen (zB Bereitstellung von Unterlagen oder 
Informationen), im Verzug ist. In diesem Fall wird der vereinbarte 
Termin zumindest im Ausmaß des Verzugs verschoben. 
 
6. Vorzeitige Auflösung 
 
6.1 Die Agentur ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigen Gründen 
mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn 

a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat, unmöglich wird oder trotz Setzung einer Nachfrist 
von 14 Tagen weiter verzögert wird;  
b) der Kunde fortgesetzt gegen wesentliche Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag, wie zB Zahlung eines fällig gestellten Betrages 
oder Mitwirkungspflichten, verstößt. 
c) berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden 
bestehen und dieser auf Begehren der Agentur weder 
Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der Agentur eine 
taugliche Sicherheit leistet; 
d) über das Vermögen des Kunden ein Konkurs- oder 
Ausgleichsverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung eines 
solchen Verfahrens mangels kostendeckenden Vermögens 
abgewiesen wird oder wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt. 
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7. Höhere Gewalt  
 
Wird das Projekt / die Veranstaltung / der Auftrag aufgrund 
zwingender, oder unvorhergesehener Ereignisse, wie etwa 
höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Epidemien, Krieg, Streiks, 
Terror, politischer Ereignisse, massiver Ausfall oder Störung von 
Verkehrs-, Versorgungs- und/oder Nachrichtenverbindungen oder 
sonstiger wichtiger Gründe nicht oder nur teilweise umgesetzt 
werden können, so liegt das diesbezügliche Risiko ausschließlich 
beim Kunden. Alle aufgelaufenen Kosten und Arbeiten der 
Agentur und sämtliche aufgelaufenen Kosten seitens der 
Lieferanten, hat der Kunde zu bezahlen.  
 
8. Honorar 
 
8.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der 
Honoraranspruch der Agentur für jede einzelne Leistung, sobald 
diese erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung 
ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen.  

8.2 Das Honorar versteht sich als Netto-Honorar zuzüglich der 
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Mangels Vereinbarung im 
Einzelfall hat die Agentur für die erbrachten Leistungen und die 
Überlassung der urheber- und kennzeichenrechtlichen 
Nutzungsrechte Anspruch auf Honorar in der marktüblichen Höhe. 

8.3 Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das 
vereinbarte Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. 
Alle der Agentur erwachsenden Barauslagen sind vom Kunden zu 
ersetzen, so zB Taxifahrten, Transportkosten, Reisespesen, 
Kosten für Unterkünfte, Reinigungskosten für Outfits etc. Diese 
werden nach tatsächlichem Aufwand dem Kunden gegenüber 
weiterverrechnet.  

8.4 Kostenvoranschläge der Agentur sind unverbindlich. Wenn 
abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von der Agentur 
schriftlich veranschlagten um mehr als 15 % übersteigen, wird die 
Agentur den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die 
Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der 
Kunde nicht binnen drei Tagen nach diesem Hinweis schriftlich 
widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen 
bekannt gibt. Handelt es sich um eine Kostenüberschreitung bis 
15% ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich. Diese 
Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt vom Auftraggeber von 
vornherein als genehmigt. 

8.5 Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch 
immer vom Kunden nicht zur Ausführung gebracht werden, 
gebührt der Agentur eine angemessene Vergütung. Die 
Anrechnungsbestimmung des § 1168 AGBG wird 
ausgeschlossen. Mit der Bezahlung des Entgelts erwirbt der 
Kunde an bereits erbrachten Arbeiten keinerlei Rechte; nicht 
ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind 
vielmehr unverzüglich der Agentur zurückzustellen. 
 
9. Zahlung, Eigentumsvorbehalt 
 
9.1 Die Rechnungen der Agentur sind sofort mit Rechnungserhalt 
und ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern nicht im Einzelfall 
besondere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart werden. 
Dies gilt auch für die Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen 
und sonstiger Aufwendungen. Die von der Agentur gelieferte Ware 
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Entgelts einschließlich 
aller Nebenverbindlichkeiten im Eigentum der Agentur. 

9.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die gesetzlichen 
Verzugszinsen in der für Unternehmergeschäfte geltenden Höhe. 
Weiters verpflichtet sich der Kunde für den Fall des 
Zahlungsverzugs, der Agentur die entstehenden Mahn- und 
Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen.  

9.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die Agentur 
sämtliche, im Rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlossener 
Verträge, erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort fällig 
stellen. Weiters ist die Agentur nicht verpflichtet, weitere 
Leistungen bis zur Begleichung des aushaftenden Betrages zu 
erbringen. Wurde die Bezahlung in Raten vereinbart, so behält 
sich die Agentur für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung von 

Teilbeträgen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofortige 
Bezahlung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern 
(Terminverlust). 

9.4 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen 
gegen Forderungen der Agentur aufzurechnen, außer die 
Forderung des Kunden wurde von der Agentur schriftlich 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungsrecht 
des Kunden wird ausgeschlossen.  
 
10. Präsentationen und Pitches 
 
10.1 Für die Teilnahme an Präsentationen und Pitches steht der 
Agentur, mangels anderslautender Vereinbarung, ein 
angemessenes Honorar zu, das mangels Vereinbarung 
zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwands der 
Agentur für die Präsentation oder Pitch sowie die Kosten 
sämtlicher Fremdleistungen deckt.  
 
10.2 Bereits durch die Einladung und die Annahme der Einladung 
durch die Agentur treten der potentielle Kunde und die Agentur in 
ein Vertragsverhältnis („Pitching-Vertrag“). Auch diesem Vertrag 
liegen die AGB zu Grunde.   
 
10.3 Der potentielle Kunde anerkennt, dass die Agentur bereits 
mit der Konzepterarbeitung kostenintensive Vorleistungen 
erbringt, obwohl er selbst noch keine Leistungspflichten 
übernommen hat. 
 
10.4 Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so 
bleiben alle Leistungen der Agentur, insbesondere die 
Präsentations-/ Pitchunterlagen und deren Inhalt im Eigentum der 
Agentur; der Kunde ist nicht berechtigt, diese, im welcher Form 
immer, weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr 
unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Die weitergabe von 
Präsentations- oder Pitchunterlagen an Dritte sowie deren 
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige 
Verwertung ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Agentur nicht 
zulässig.  
 
10.5 Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung der im Zuge 
der Präsentation oder Pitch eingebrachten Ideen und Konzepte 
untersagt und zwar unabhängig davon, ob die Ideen und Konzepte 
urheberrechtlichen Schutz erlangen. Mit der Zahlung des 
Präsentations-/Pitchhonorars erwirbt der Kunde keinerlei 
Verwertungs- und Nutzungsrechte an den präsentierten 
Leistungen.  
 
10.6 Werden die im Zuge einer Präsentation oder Pitch 
eingebrachten Ideen und Konzepte für die Lösung von 
Kommunikationsaufgaben nicht in von der Agentur gestalteten 
Werbemitteln verwendet, so ist die Agentur berechtigt, die 
präsentierten Ideen und Konzepte anderweitig zu verwenden.  
 
11. Eigentumsrecht und Urheberrecht 
 
11.1 Alle Leistungen der Agentur, einschließlich jener aus 
Präsentationen (z.B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, 
Scribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), auch 
einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen 
Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum der Agentur und 
können von der Agentur jederzeit - insbesondere bei Beendigung 
des Vertragsverhältnisses - zurückverlangt werden. Der Kunde 
erwirbt durch Zahlung des Honorars das Recht der Nutzung für 
den vereinbarten Verwendungszweck und im vereinbarten 
Nutzungsumfang. Mangels anderslautender Vereinbarung darf 
der Kunde die Leistungen der Agentur nur selbst, ausschließlich 
in Österreich und nur für die Dauer des Agenturvertrages nutzen. 
Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an 
Leistungen der Agentur setzt in jedem Fall die vollständige 
Bezahlung der von der Agentur dafür in Rechnung gestellten 
Honorare voraus. 

11.2 Änderungen bzw Bearbeitungen von Leistungen der Agentur, 
wie insbesondere deren Weiterentwicklung durch den Kunden 
oder durch für diesen tätige Dritte, sind nur mit ausdrücklicher 

Zustimmung der Agentur und - soweit die Leistungen 
urheberrechtlich geschützt sind - des Urhebers zulässig. 
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11.3 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den 
ursprünglich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang 
hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung 
urheberrechtlich geschützt ist - die Zustimmung der Agentur 
erforderlich. Dafür steht der Agentur und dem Urheber eine 
gesonderte angemessene Vergütung zu. 

11.4 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur bzw. von 
Werbemitteln, für die die Agentur konzeptionelle oder 
gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des 
Agenturvertrages unabhängig davon, ob diese Leistung 
urheberrechtlich geschützt ist oder nicht - ebenfalls die 
Zustimmung der Agentur notwendig. 

11.5 Für Nutzungen gemäß Abs 4. steht der Agentur im 1. Jahr 
nach Vertragsende ein Anspruch auf die volle im abgelaufenen 
Vertrag vereinbarten Agenturvergütung zu. Im 2. bzw. 3. Jahr 
nach Ablauf des Vertrages nur mehr die Hälfte bzw. ein Viertel der 
im Vertrag vereinbarten Vergütung. Ab dem 4. Jahr nach 
Vertragsende ist keine Agenturvergütung mehr zu zahlen. 

11.6 Der Kunde haftet der Agentur für jede widerrechtliche 
Nutzung in doppelter Höhe des für diese Nutzung angemessenen 
Honorars.  
 
12. Kennzeichnung 
 
12.1 Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei 
allen Werbemaßnahmen auf die Agentur und allenfalls auf den 
Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein 
Entgeltanspruch zusteht. 

12.2 Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, 
schriftlichen Widerrufs des Kunden dazu berechtigt, auf eigenen 
Werbeträgern und insbesondere auf ihrer Internet-Website mit 
Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende 
Geschäftsbeziehung hinzuweisen. 
 
13. Gewährleistung  
 
13.1 Der Kunde hat allfällige Reklamationen unverzüglich, 
jedenfalls innerhalb von fünf Tagen nach Lieferung/Leistung durch 
die Agentur, schriftlich geltend zu machen und zu begründen; 
andernfalls gilt die Leistung als genehmigt. In diesem Fall ist die 
Geltendmachung von Gewährleistungs- und 
Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf 
Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln ausgeschlossen. 

13.2 Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem 
Kunden primär nur das Recht auf Verbesserung oder Austausch 
der Lieferung/Leistung durch die Agentur zu. Die Agentur wird die 
Mängel in angemessener Frist beheben, wobei der Kunde der 
Agentur alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Agentur ist berechtigt, 
die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese 
unmöglich oder für die Agentur mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verbunden ist. 

13.3 Es obliegt dem Auftraggeber die Überprüfung der Leistung 
auf ihre rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- 
und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit durchzuführen. Die 
Agentur haftet nicht für die Richtigkeit von Inhalten, wenn diese 
vom Kunden vorgegeben oder genehmigt wurden. 

13.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab 
Lieferung/Leistung. Das Recht zum Regress gegenüber der 
Agentur gemäß § 933b Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach 
Lieferung/Leistung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen 
wegen Bemängelungen zurückzuhalten. Die Vermutungsregelung 
des § 924 AGBG wird ausgeschlossen. Das Vorliegen des 
Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der Feststellung 
des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom 
Kunden zu beweisen.  
 
13.5 Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen 
Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, positiver 
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, 
mangelhafter oder unvollständiger Leistung, 
Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind 

ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Agentur beruhen. 
 
 
13.6 Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten ab Kenntnis des Schadens geltend gemacht werden. 
 
13.7 Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem 
Auftragswert exklusive Steuern begrenzt.  
 
14. Haftung 
 
14.1 Die Agentur wird die ihr übertragenen Arbeiten unter 
Beachtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze 
durchfuhren und den Kunden rechtzeitig auf für sie erkennbare 
Risiken Hinweisen. Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, 
die auf Grund der Werbemaßnahme (der Verwendung eines 
Kennzeichens) gegen den Kunden erhoben werden, wird 
ausdrücklich ausgeschlossen; die Agentur trifft diesbezüglich 
keine Hinweispflicht. Die rechtliche Überprüfung der angebotenen 
bzw. durchgeführten Werbemaßnahmen (einschließlich der 
allfälligen Notwendigkeit der Einholung von behördlichen 
Genehmigungen) hat vielmehr durch den Kunden zu erfolgen und 
ist das vereinbarte Honorar an die Agentur, auch bei Untersagung 
der Werbemaßnahme, zu entrichten. Für die Einhaltung aller 
notwendigen, gesetzlichen Bestimmungen hat der Kunde zu 
sorgen. Die Agentur haftet auch nicht für Prozesskosten, eigene 
Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von 
Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige 
Schadenersatzforderungen oder sonstige Ansprüche Dritter. 

14.2 Die Agentur haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
lediglich für Schaden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden kann. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat 
der Geschädigte zu beweisen.  
 
14.3 Die Agentur ist im Rahmen der von ihr für Kunden 
entwickelten Projekte stets und ausschließlich in beratender 
„Konsulent“ Funktion tätig. Die Funktion als Veranstalter, 
insbesondere im Auftritt gegenüber Dritten, und auch das 
Veranstalters-Risiko, liegt ausschließlich beim Kunden, wobei die 
Agentur klag- und schadlos zu halten ist. 
 
15. Datenschutz  
 
Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass die Agentur die vom Kunden bekannt gegebenen Daten 
(Name, Adresse, E-Mail, Kreditkartendaten, Daten für 
Kontoüberweisung) für Zwecke der Vertragserfüllung und 
Betreuung des Kunden sowie für eigene Werbezwecke 
automationsunterstützt ermittelt, speichert und verarbeitet. 
Der Auftraggeber ist einverstanden, dass ihm elektronische 
Post zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird. 
Diese Einwilligung kann jederzeit bei 
datenschutz@revolvers.at widerrufen werden. Durch den 
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgte 
Verarbeitung nicht berührt.“ 
 
16. Anzuwendendes Recht 
 
Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte 
und Pflichten sowie Ansprüche zwischen der Agentur und dem 
Kunden unterliegen dem österreichischen materiellen Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
17. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
17.1 Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur. Bei Versand geht die 
Gefahr auf den Kunden über, sobald die Agentur die Ware dem 
von ihr gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat. 

17.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Agentur und dem 
Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 
diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz der Agentur 
sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. 

Ungeachtet dessen ist die Agentur berechtigt, den Kunden an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der revolvers productions GmbH 
 
Erweiterung Werbemittelproduktionen  
(Special Productions, Event Tools, Marketing Tools) 

            
Stand: Dezember 2022 
 
Diese Bedingungen sind Bestandteil unserer (revolvers productions GmbH) sämtlichen Angebote und Verträge über Lieferungen und 
Leistungen, auch in laufenden oder künftigen Geschäftsbeziehungen die Produktion von Werbemittel (Special Productions, Event Tools, 
Marketing Tools) betreffend. Sofern sie in Widerspruch zu unseren sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (jederzeit abrufbar 
unter http://www.revolvers.at) sind, gehen sie diesen vor. Für nichtgeregelte Sachverhalte kommen im Übrigen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der revolvers productions GmbH zur Anwendung. 
 
Abweichende Vereinbarungen, insbesondere widersprechende Geschäftsbedingungen unserer Kunden, sowie Nebenabreden oder 
Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt auch für eine Änderung der 
Schriftform selbst. 
 
 
1. Geltung 
 
1.1 Die REVOLVERS PRODUCTIONS GMBH (im Folgenden 
„Agentur“) erbringt ihre Lieferungen, Leistungen und Angebote 
ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 
Liefer- und Zahlungsbedingungen die durch die Auftragserteilung 
anerkannt und verbindlich werden. Diese gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich 
auf sie Bezug genommen wird. 

1.2 Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende 
Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur wirksam, wenn sie von 
der Agentur schriftlich bestätigt werden. 

1.3 Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht 
akzeptiert, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich 
anderes vereinbart wird. Eines besonderen Widerspruchs gegen 
AGB des Kunden durch die Agentur bedarf es nicht. 
Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine 
Geschäftsbedingungen oder Lieferbedingungen wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. 

1.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die 
Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck 
am nächsten kommt, zu ersetzen. 

1.5 Die Vertragsteile anerkennen die gegenseitige 
Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung. 
 
2. Angebote, Bestellungen, Änderungen und Stornierungen 
 
2.1 Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich. 
 
2.2 Verkäufe, Aufträge und Verträge mit uns kommen durch die 
Annahme des Auftrags durch die Agentur zustande. Die Annahme 
hat in Textform (zB durch Auftragsbestätigung) zu erfolgen, es sei 
denn, dass die Agentur zweifelsfrei zu erkennen gibt (zB durch 
Tätigwerden aufgrund des Auftrages), dass sie den Auftrag 
annimmt. 
 
2.3 Eine Änderung oder Stornierung von Aufträgen ist nur 
innerhalb von 3 Werktagen ab Datum der Auftragsbestätigung 
möglich und muss schriftlich erfolgen. 
 
2.4 Bei Sonderanfertigungen ist eine Änderung oder Stornierung 
des Auftrags nicht möglich. 
 
3. Angaben 
 
Abbildungen, Zeichnungen, Maßangaben etc. in Katalogen, 
Angeboten, Werbeschreiben, Prospekten etc. sind nicht 
verbindlich. Sachlich gerechtfertigte Abänderungen bleiben daher 
vorbehalten. 
 
 
 

4. Preise  
 
4.1 Unsere Preise liegen die im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gelten Lohn-, Personal- und Materialkosten 
zugrunde. Unsere Preise sind daher freibleibend. 
 
4.2 Sollten sich die Preise bis zum Zeitpunkt der Lieferung, aus 
von uns nicht zu vertretenden Gründen erhöhen, sind wir 
berechtigt, diese Kostenerhöhung dem Kunden anzulasten. 
 
4.3 Unsere Preise gelten, wenn nicht anders vereinbart, Frei Werk 
und verstehen sich in Euro ohne Mehrwertsteuer. 
 
5. Mitwirkungspflicht des Kunden 
 
5.1 Die Erbringung der vereinbarten Leistung bedarf einer 
Kooperation zwischen dem Kunden und dem Auftragnehmer. 
Der Kunde hat Logos und Werbeaufdrucke, die den 
Gegenstand des Auftrages bilden, bis zu dem in der 
Auftragsbestätigung genannten Zeitpunkt druckfertig zur 
Verfügung zu stellen. Farbe sind in Branchenüblichen Codes, 
Pantone, RAL, HKS, auf Grundlage der Corporate Identity (CI), 
anzugeben. Der Auftragnehmer übernimmt weder 
Gewährleistung noch sonstige Haftung für die rechtzeitige und 
richtige Ausführung des Auftrages, wenn der Kunde diesen 
Obliegenheiten nicht nachkommt. Der Auftragnehmer ist in 
diesem Fall auch berechtigt, nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist vom Auftrag zurückzutreten und dem 
Kunden den Nichterfüllungsschaden zu verrechnen. 
 
5.2 Nach Auftragserteilung durch den Kunden wird von uns 
eine Auftragsbestätigung an den Kunden übermittelt welches 
sämtliche relevanten Daten des Kunden samt Lieferadresse 
sowie Art und Anzahl der bestellten Artikel unter Anführung der 
Artikelnummer enthält. Weiters ist in der Auftragsbestätigung 
die genaueste mögliche Beschreibung des Logos, der 
Werbeanbringung, Position des Logos sowie die Druckfarben 
lt. Angaben des Kunden angeführt. 
 
5.3 Die Kosten der Übermittlung der Auftragsbestätigung sind 
vom Kunden zu tragen. Für Übertragungsfehler wird von uns 
keine Haftung übernommen. 
 
5.4 Nach Erhalt der Auftragsbestätigung ist der Kunde 
verpflichtet, die Angaben dieser auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit sorgfaltig zu überprüfen und uns allenfalls 
Fehler oder Unvollständigkeiten schriftlich mitzuteilen: Nach 
Erhalt der Beanstandung werden wir dem Kunden 
unverzüglich eine berichtigte Auftragsbestätigung übersenden, 
welche vom Kunden neuerlich sorgfältig zu prüfen ist. Wenn 
der Kunde die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der 
Auftragsbestätigung nicht binnen einer Woche schriftlich 
reklamiert, gilt der Auftrag im Sinn der Auftragsbestätigung als 
erteilt. Eine Reklamation gilt nur dann als zugegangen, wenn 
der Auftragnehmer dem Kunden dies schriftlich mitteilt. 
 
5.5 Ist die Auftragsbestätigung korrekt und vollständig, hat der 
Kunde dies durch seinen firmenmäßige Unterfertigung auf der 



 2  

Auftragsbestätigung zu bestätigen und diese an uns zu 
retournieren. Die Lieferung bzw. der Auftrag wird von uns erst 
nach Erhalt der durch den Kunden firmenmäßig unterfertigten 
Auftragsbestätigung (ohne Beanstandungen) durchgeführt. 
 
5.6 Für nicht bezeichnete oder vom Kunden übersehende 
Fehler in der Auftragsbestätigung übernehmen wir keine 
Haftung. 
 
5.7 Eine aufgrund eines in der Auftragsbestätigung nicht 
bezeichneten oder übersehen Fehlers erfolgte Lieferung 
(gemäß Auftragsbestellung) gilt nicht als mangelhaft und 
ändert nichts an der Zahlungsverpflichtung des Kunden. 
 
5.8 Die in diesem Punkt angeführten Verpflichtungen des 
Kunden gelten auch für Nachfolgebestellungen, auch wenn die 
Erstlieferung korrekt von uns durchgeführt wurde. Sollte der 
Kunde bei einer Nachfolgebestellung, obwohl er die zu 
druckende Abbildung vor Druckbeginn entweder per Telefax 
oder auf elektronischen Weg (mittels e-mail) erhalten hat, eine 
Freigabe mittels firmenmäßiger Unterfertigung verweigern und 
ausschließlich zu einer mündlichen (telefonischen) 
Bestätigung bereit sein, übernehmen wir keine Haftung für 
allenfalls daraus resultierenden fehlerhaften Lieferungen bzw. 
Falschlieferungen. 
 
6. Lieferung und Ausführung 
 
6.1 Die Lieferfristen sind, falls sie nicht ausdrücklich fix 
vereinbart wurden, freibleibend. 
 
6.2 Die in der Auftragsbestätigung genannten Lieferzeiten, 
sind mangels ausdrücklicher Bezeichnung als Fixtermine nur 
ungefähre Angaben. Sachlich gerechtfertigte 
Überschreitungen der Lieferfrist gelten daher als genehmigt 
und berechtigen den Kunden nicht zum Rücktritt vom Vertrag, 
wohl aber zu Mahnung und Setzung einer angemessenen 
Nachfrist. Ein Lieferverzug liegt jedoch bei Überschreitung der 
in der Auftragsbestätigung genannten Lieferfrist nicht vor, 
wenn der Kunde die firmenmäßige Bestätigung der 
Auftragsbestätigung nicht unverzüglich an den Auftragnehmer 
gesendet hat. Diese Verzögerung ist in jedem Fall zur 
Lieferfrist zu addieren. In jedem Fall hat der Kunde kein 
Rücktrittsrecht und haftet der Auftragnehmer nicht, wenn der 
Kunde seine Mitwirkungsobliegenheiten (siehe Punkt 5) 
verletzt hat und deswegen der Liefertermin nicht eingehalten 
werden konnte. 
 
6.3 Für die Dauer der Überprüfung von Auftragsbestätigung 
(siehe Punkt 5) durch den Kunden wird der Lauf der Lieferzeit 
unterbrochen. 
 
6.4 Betriebszerstörungen aller Art bei uns oder unserem 
Lieferanten, Elementarereignisse, Streiks, Aussperrung, 
Mangel an Transportmitteln, behördliche Eingriffen, 
Energieversorgungsschwierigkeiten usw. und sonstige, von 
uns nicht zu vertretende oder vorhersehbare Umstände 
berechtigen uns, die Lieferverpflichtung ganz oder teilweise 
aufzuheben oder zu verlängern, ohne dass deswegen dem 
Kunden Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art 
zustünden. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, die als 
selbständige Lieferungen behandelt werden. 
 
6.5 Der Kunde ist im Fall des Lieferverzuges nach Maßgabe 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt, wenn 
ein Lieferverzug im Sinn dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vorliegt und der Kunde den 
Auftragnehmer schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes 
gemahnt hat und die in dieser Mahnung gesetzte, 
angemessene, mindestens jedoch 14 Tagen, Nachfrist 
fruchtlos verstricken ist. 
 
6.6 Es ist uns vorbehalten, die Leistungen ganz oder teilweise 
durch Sub-Unternehmer nach unserer Wahl vornehmen zu 
lassen. 
6.7 Geringe Farb- und Größenabweichungen im Vergleich zum 
vom Kunden oder von uns vorgelegten Muster oder zu vom 

Kunden gewünschten Farbe oder Größe werden im Vorhinein 
genehmigt. Wir bemühen uns, die im Vergleich zum 
Kundenwunsch ähnlichste Farbe anzubringen. Es wird hiermit 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Endprodukt 
Farbabweichungen enthalten kann, die durch die 
unterschiedlichen Fertigungsverfahren bedingt sind. 
 
6.8 Ein Genehmigungsvorbehalt des Kunden an Hand eines 
zunächst anzufertigenden Musterstückes ist nur gegen 
Sondervereinbarung und mit Aufpreis möglich. 
 
6.9 Minder- oder Mehrlieferungen bis zu 10% der einzelnen 
Warenart müssen aus technischen Gründen vorbehalten 
bleiben, ebenso Erhöhungen auf Lager-, Pack oder 
Verkaufseinheiten nach unserer Wahl. 
 
6.10 Der Musterversand erfolgt generell unfrei, Muster werden 
in Rechnung gestellt. 
 
7. Versand, Transportrisiko und Abnahme 
 
7.1 Mit der Übergabe an die Post, den Spediteur oder 
Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres 
Lagers, geht die Gefahr auf den Kunden über. Lieferungen 
gelten im Zweifel als unbeschädigt übergeben. Transportrisiko 
für Beschädigungen und –Verzögerungen trägt der Kunde; 
über dessen schriftlichen Wunsch ist eine 
Transportversicherung zu den üblichen Bedingungen auf seine 
Kosten möglich. 
 
7.2 Auch wenn wir die Frachtzahlung teilweise oder ganz 
übernehmen, bleibt das Risiko beim Kunden. 
 
7.3 Die Verpackung, der Weg und die Art des Versandes 
werden, soweit nichts anderes vereinbart, von uns bestimmt, 
selbst dann, wenn der Kunde diesbezüglich etwas anderes 
wünscht. 
 
7.4 Waren, die an den Auftragnehmer zurückgesendet werden, 
darf der Auftragnehmer nach eigener Wahl vernichten oder auf 
Kosten des Kunden einlagern. Sofern die Lagerung nicht bei 
einem Spediteur oder einem sonst gewerblichen dazu 
berechtigten Lagerhalter erfolgt, darf der Auftragnehmer dem 
Kunden für die Lagerung 10% des Nettofakturenwerts pro 
angefangenen Monat der Lagerung in Rechnung stellen. Der 
Auftragnehmer wird den Kunden darauf hinweisen, welche 
Maßnahme er getroffen hat. Eine neuerliche Versendung an 
den Kunden erfolgt nicht mehr. Unberechtigte 
Retoursendungen befreien den Kunden nicht von der Pflicht zu 
Zahlung des vereinbarten Entgelts. 
 
7.5 Nach unserer Wahl sind wir aber jederzeit (auch dann, 
wenn wir zunächst die Retour-Ware bei uns gelagert hatten) 
befugt, im Falle der unberechtigten Rücksendung von Ware 
die neuerlich Ausfolgung ohne Angabe von Gründen ganz oder 
teilweise abzulehnen. In diesem Fall erhält der Kunde eine 
Gutschrift von maximal 25% des diesbezüglichen Kaufpreises, 
je nachdem, ob und in welchem Ausmaß die Ware überhaupt 
noch einen konkreten Verwertungswert hat; die Übrigen 
Forderungen bleiben aufrecht. 
 
7.6 Der Kunde ist verpflichtet, die vertragsgemäß übersandte 
oder zur Abholung bereits gestellt Ware unverzüglich 
anzunehmen; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt 
die Lieferung als an dem Tage erfolgt, an dem die Annahme 
hätte vertragsgemäß erfolgen sollten; damit geht die Gefahr 
des zufälligen Untergangs auf den Kunden über. Ist vereinbart, 
dass die Ware vom Kunden abgeholt wird, gilt sie als mit der 
Bereitstellung zu Abholung am vereinbarten Tag als 
übergeben. Damit geht auch die Gefahr auf den Kunden über. 
 
7.7 Wir sind berechtigt bei vorliegendem Annahmeverzug oder 
auch bei Eintritt einer durch höhere Gewalt verursachte 
Lieferunmöglichkeit, die Waren auf Kosten und Gefahr des 
Kunden selbst zu lagern oder bei einem Spediteur einlagern zu 
lassen. Bei der Selbsteinlagerung sind wir berechtigt die 
Kosten wie in Punkt 7.4 in Rechnung zu stellen. 
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8. Zahlung und Eigentumsvorbehalt 
 
8.1 Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung unserer 
sämtlichen Forderungen bzw. bis zum Ablauf etwaiger Scheck 
und Wechselobligos unser Eigentum. Der Kunde ist 
verpflichtet, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vor 
Wertminderungen zu schützen und auf eigene Kosten gegen 
Feuer und Einbruch-Diebstahl ausreichend zu versichern. Er 
kann über sie nur im regelmäßigen Geschäftsverkehr verfügen 
und darf sie weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. 
Wird die Ware gepfändet oder beschlagnahmt, so sind wir 
sofort mittels Einschreibebriefes gegen Rückschein zu 
benachrichtigen, auch ist der Vollzugbeamte und der 
Pfandgläubiger, der die Pfändung oder Beschlagnahme 
veranlasst hat, sofort von unserem erweiterten 
Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. 
 
8.2 Im Falle der Weiterveräußerung der uns noch nicht 
bezahlten Waren tritt der Kunde die ihm durch die 
Veräußerung seinem Abnehmer gegenüber zustehende 
Forderung an uns ab. Der Kunde ist ermächtigt, bis auf 
Widerruf die so für uns entstandenen Forderungen für uns 
einzuziehen. Wir sind berechtigt, die Forderung unmittelbar 
selbst einzuziehen, weshalb der Kunde verpflichtet ist, uns 
seinen Abnehmer namhaft zu machen sowie die Höhe und 
Fälligkeit des Wiederveräußerungspreises uns anzugeben. 
 
8.3 Die Rücknahme von Waren zufolge Eigentumsvorbehaltes 
lässt unsere ursprüngliche Kaufpreisforderung samt 
Nebenkosten in voller Höhe bestehen, jedoch wird diese 
reduziert um den geschätzten Wert der zurückgenommenen 
Ware, maximal jedoch um die Hälfte. 
 
8.4 Die durch die Geltendmachung unserer Rechte aus dem 
Eigentumsvorbehalt entstehenden Kosten gehen zu Lasten 
des Kunden. 
 
9. Zahlungsbedingungen 
 
9.1. Sämtliche Zahlungen sind direkt an uns (Vertreter haben 
keine Inkassovollmacht) spesenfrei für den Empfänger zu 
leisten und gelten mit dem Werktag als erfolgt, welcher der 
Valutierung der Gutschrift auf unserem Konto folgt. 
 
9.2 Grundsätzlich werden vom Auftragswert 50% Anzahlung in 
Rechnung gestellt bei Auftragserteilung und die Restzahlung 
von 50% vor Übernahme der Restlieferung. Die Zahlung gilt 
prompt nach Rechnungslegung. Wir behalten uns aber vor, 
ohne Angabe von Gründen, gegen Vorauskasse oder gegen 
Nachnahme zu liefern. 
 
9.3 Eingehende Zahlungen werden in folgender Reihenfolge 
verbucht: außergerichtliche Eintreibungskosten, gerichtliche 
Eintreibungskosten, Zinsen, Kapital, wobei wir uns eine andere 
Widmung ausdrücklich vorbehalten. Sind mehrere 
Rechnungen offen, so ist zunächst die jeweils älteste 
Rechnung abzudecken. Sind andere Zahlungskonditionen 
vereinbart, so ist jedenfalls unabhängig davon die in der 
Rechnung enthaltene Umsatzsteuer binnen 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum fällig; sollte diese Verpflichtung nicht erfüllt 
werden, so ist die Zahlungsvereinbarung hinfällig und die 
Gesamtsumme sofort ohne Nachlass zur Zahlung fällig. 
 
9.4 Wenn kein ausdrücklicher Bonitätsnachweiß erbracht 
werden kann, objektive Umstände eine Gefährdung der 
Erfüllung der Zahlungsverpflichtung indizierten, oder eine 
wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen 
des Kunden bekannt wird, sind wir berechtigt, auch im Falle 
von Zahlungsvereinbarung, gegen Vorauskassa, Barzahlung 
oder Nachnahme zu liefern und die bereits bestehende 
Forderung sofort fällig zu stellen sowie die Hereinnahme von 
Wechseln abzulehnen oder trotz später fälliger Wechsel 
sofortige Zahlung zu verlangen. Überdies haben wir das Recht, 
die Weiterarbeit an den laufenden Aufträgen von anteiligen 
Zahlungen abhängig zu machen. Weiters haben wir das Recht, 
die nicht ausgelieferte Ware zurückzuhalten, sowie bei 

Nichtzahlung der anteiligen Zahlungen die Weiterarbeit an 
noch laufenden Aufträgen einzustellen. Diese Rechte stehen 
uns auch zu, wenn der Kunde trotz einer verzugsbegründeten 
Mahnung keine Zahlung leistet. 
 
9.5 Schecks und Wechsel gelten erst nach der Einlösung als 
Zahlung und werden nur unter diesem Vorbehalt 
gutgeschrieben. 
 
9.6 Bei Zielüberschreitungen verpflichtet sich der Kunde, 
Zinsen in der Höhe von mindestens 2% über dem Zinssatz zu 
bezahlen, welchen wir als Höchstsatz an unsere eigene Bank 
zu zahlen haben, mindestens jedoch 12% p.a. Die 
Geltendmachung weiteren Verzugschadens wird hierdurch 
nicht ausgeschlossen. 
 
9.7 Zahlungsverzug des Kunden nimmt diesem das Recht, 
Erfüllung laufender Lieferverträge zu verlangen. 
 
9.8 Bei Zahlungsverzug sind alle gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten der Eintreibung sowie 
Inkassospesen zu ersetzen; ebenso Kosten von 
Exszindierungsklagen, Einstellungen wegen Dritteigentums, 
Forderungsanmeldungen und andere nicht vom Gericht 
bestimmte Kosten. Die Höhe der außergerichtlichen Kosten 
sind wie folgt definiert:  €20,00 plus USt. Pro Mahnung. 
 
9.9 Im Falle des Zahlungsverzuges sowie der Einleitung eines 
Ausgleichs- oder Konkursverfahrens sind sämtliche 
Rechnungen ohne Rücksicht auf das eingeräumte Ziel fällig 
und die in der Rechnung abgezogenen Rabatte und Nachlässe 
ungültig; in diesen Fällen werden die Brutto-Richtpreise 
berechnet. 
 
9.10 Der Kunde ist nicht berechtigt wegen 
Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche 
Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen. Der Kunde 
kann ausschließlich mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufrechnen. 
 
10. Gewährleistung 
 
10.1 Der Kunde hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten 
Waren in jedem Fall zu prüfen. 
 
10.2 Mängelrügen hinsichtlich der Menge und Qualität der 
Ware und Rügen wegen Lieferung einer anderen Ware als 
bestellt müssen schriftlich (mittels rekommandierten 
Schreibens) erfolgen und sind nur innerhalb von 1er Woche 
nach Übergabe bzw. Eintreffen der Ware am Bestimmungsort 
laut Lieferschein zulässig. Nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Ware als unbeanstandet übernommen. 
 
10.3 Bei termingerechter und gerechtfertigter Mängelrüge 
leisten wir nach unserer Wahl Mängelerhebung, Ersatz oder 
Gutschrift gegen Rückstellung der bemängelten Ware. 
Sonstige Ansprüche bzw. Mängelfolgen, insbesondere die 
Haftung für Folgeschäden, sind in jedem Fall ausgeschlossen, 
es sei denn uns oder unsere Erfüllungsgehilfen trifft Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit. 
 
10.4 Bei Teillieferung gelten der in Punkt 10. Angeführten 
Grundsatz für den gelieferten Teil. Mängel eines Teils der 
gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der 
gesamten Lieferung. 
 
10.5 Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch 
mangelhafte Lagerung der Erzeugnisse seitens des Kunden 
entstanden sind. 
 
10.6 Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird 
ausgeschlossen. Das Vorliegen eines Mangels im 
Übergabezeitpunkt ist durch den Kunden zu beweisen. 
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11. Schadenersatz und Haftung 
 
11.1 Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen soweit der 
Schaden nicht durch vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Handeln verursacht wurde. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, 
der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, 
entgangener Gewinn und von Schäden aus Ansprüchen Dritter 
gegen den Kunden wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

11.2 Schadensersatzansprüche sind beschränkt auf die Höhe des 
Auftragswertes, sowie der Schaden nicht durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde. 

11.3 Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den 
Auftragnehmer verjähren nach 6 Monaten ab Kenntnis des 
Kunden von Schaden und Schädiger. Wird eine 
Schadenersatzklage nach Ablauf von 6 Monaten ab der Lieferung 
(Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Gefahrenübergangs) 
eingebracht, trifft den Kunden die Beweislast für den Zeitpunkt, in 
dem er tatsächlich Kenntnis von Schaden und Schädiger erlangt 
hat. 

11.4 Kommt eine Haftung unseres Unternehmens in Betracht, so 
werden wir in der Höhe von der Haftung befreit, in der wir 
bestehende und durchsetzbare Ansprüche gegen 
Zulieferbetrieben oder weiterverarbeitende Unternehmen an den 
Kunden abtreten. 

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht 
 
12.1 Bei Produkten, die dem Urheberrechtsschutz unterliegen, ist 
der Kunde verpflichtet, uns die Nutzungsrechte 
(Verwertungsrecht) zu beschaffen bzw. zu überbinden. Etwaige 
vom Kunden bereitgestellte Zeichnungen, Logos oder sonstige 
Vorgaben werden von uns nicht auf ihre Rechtsmäßigkeit (bzw. 
Nutzungsberechtigung des Kunden) geprüft. 
 
12.2 Wird eine Lieferung von uns auf Grund vom Kunden gestellte 
Zeichnung, Logos oder sonstige Vorgaben angefertigt, so gilt als 
vereinbart, dass uns der Kunden bei allfälliger Verletzung von 
Schutzrechten schad- und klaglos hält. 
 
13. Kennzeichnung 
 
Wir sind zur Anbringung unseres Firmennamens oder unserer 
Markenbezeichnung auf die zur Ausführung gelangenden 
Produkte auch ohne spezielle Bewilligung des Kunden berechtigt. 
 
14. Anzuwendendes Recht 
 
Der Vertrag und alle daraus abgeleiteten wechselseitigen Rechte 
und Pflichten sowie Ansprüche zwischen der Agentur und dem 
Kunden unterliegen dem österreichischen materiellen Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
15. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
15.1 Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur. Bei Versand geht die 
Gefahr auf den Kunden über, sobald die Agentur die Ware dem 
von ihr gewählten Beförderungsunternehmen übergeben hat. 

15.2 Als Gerichtsstand für alle sich zwischen der Agentur und dem 
Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 
diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz der Agentur 
sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. 
Ungeachtet dessen ist die Agentur berechtigt, den Kunden an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. 
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